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Anmeldung zur Ferienbetreuung  

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die Schule an der Carl-Schurz-Straße bietet im Rahmen des Schüler*innentreffs eine kostenpflichtige 
Ferienbetreuung an.  
Berechtigung zur Teilnahme: 
Für die Ferienbetreuung können nur Schülerinnen und Schüler angemeldet werden, die im Schüler*in-
nentreff aufgenommen sind und deren alleinerziehende Erziehungsberechtigte oder beide Erzie-
hungsberechtigte in den jeweiligen Ferien oder während des jeweiligen Schuljahres erwerbstätig sind 
oder sich in einer Ausbildung oder Umschulung befinden und deshalb während der Betreuungszeit 
regelmäßig abwesend sind. 
 
Umfang der Ferienbetreuung:  
Die Ferienbetreuung findet in den Osterferien, drei Wochen in den Sommerferien und in den Herbst-
ferien statt. Keine Betreuung erfolgt in den Halbjahresferien oder an den Brückentagen, in den 
Pfingstferien, in drei Wochen der Sommerferien und zwischen Weihnachten und Neujahr. 

Organisation der Ferienbetreuung: 
Um den Bedarf für das kommende Kalenderjahr 2022 planen zu können, bitten wir um eine Anmel-
dung Ihres Kindes/Ihrer Kinder in der Schule bis zum 23. Januar 2022!  
Die Betreuung in den einzelnen Bezirken wird an ausgewählten Standorten erfolgen. Pro Standort 
müssen ca. 15 Anmeldungen vorliegen, um eine Gruppe einzurichten. Andernfalls wird ein Platz in 
einem anderen Standort angeboten oder ggf. in Kooperation mit einem Träger der Jugendhilfe eine 
Betreuung in einer anderen Kindertageseinrichtung sichergestellt.  

Die Einzahlung des Kostenbeitrags für die Ferienbetreuung muss spätestens sechs Wochen vor 
Ferienbeginn hier eingegangen sein, sonst kann ihr Kind nicht an der Ferienbetreuung teilneh-
men. 

Abmeldungen von der Ferienbetreuung müssen rechtzeitig 6 Wochen vor Beginn der Ferien in 
der Schule formlos schriftlich bekannt gegeben werden. Bei Nichterscheinen des Kindes ohne 
rechtzeitig vor Beginn der Ferien erfolgte Abmeldung ist eine Erstattung des gezahlten Betrages 
grundsätzlich nicht möglich. 

 

 



 

Das Entgelt für die Ferienbetreuung wird nach den folgenden Sätzen erhoben: 

Brutto-Jahreseinkommen 

  inkl. Kindergeld 

 

Entgelt/Woche 

für 1 teilnehmendes Kind 

Entgelt/Woche 

für 2 oder mehr  

teilnehmende 

 Geschwisterkinder 

bis 21.000 € und Inhaber des 

Bremen Passes 

10,00 15,00 

21.000 € bis 28.000 € 21,00 30,00 

28.000€ bis 34.000€ 31,00 45,00 

34.000 € bis 40.000 € 41,00 60,00 

40.000 € bis 47.000 € 52,00 75,00 

47.000 € bis 55.000 € 60,00 90,00 

ab 55.000 € 80,00 120,00 

 
Anmeldeformalitäten: 
Die Anmeldung können Sie erst vornehmen, wenn Sie von uns eine Aufnahmebestätigung in den 
Schüler*innentreff bekommen haben. Sie erhalten zu gegebener Zeit ein Schreiben mit dem Anmel-
deformular von uns.     

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Meyer 


